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Wichtige Teilnehmerinformationen 
 
     Sendenhorster Reitertage  
      04. – 06. September 2020 

 
Der Reit- und Fahrverein Sendenhorst e.V. freut sich, dass die Sendenhorster Reitertage 2020 
unter Corona-Bedingungen durchgeführt werden können.  
 
Um den Auflagen der Behörden gerecht zu werden, bitten wir um Beachtung der nachfolgenden 
Hinweise.  
 
ANREISE 
Die Anreise zum Turniergelände erfolgt ausschließlich über die Straße „Am Fernmeldeturm“. 
Die Anfahrt ist ausgeschildert. Die Anschrift des Reitvereins (Alter Postweg) ist eine Sackgasse 
– es gibt keine Park- und Wendemöglichkeit. Bitte planen Sie ausreichend Zeit ein, da direkt an 
der Einfahrt zum Parkplatz die Bändchenausgabe erfolgt.   
 
AKKREDITIERUNG 
Pro Teilnehmer ist eine Begleitperson (pro 2 Pferde) zulässig. Die Teilnehmer und Begleiter 
haben zwingend den mittels NeOn veröffentlichten Anwesenheitsnachweis bei der Anreise 
auszuhändigen. Nur durch Vorlage des Anwesenheitsnachweises erfolgt die Aushändigung der 
Tagesbändchen, das deutlich sichtbar zu tragen ist. Die Bändchen werden täglich gewechselt, 
damit wir die Bestimmungen der CoronaSchVO einhalten können.  
 
ZUSCHAUER 
Mit in Kraft treten der aktuellen CoronaSchVO am 15. Juli 2020 sind bis zu 300 Zuschauer 
(täglich) zugelassen, wenn die Anwesenheitsverfolgung gewährleistet ist. Der Zutritt der 
Zuschauer erfolgt über den „Alten Postweg“. Auch die Zuschauer müssen einen 
Anwesenheitsnachweis erbringen. Der Nachweis ist mittels NeOn veröffentlicht oder am 
Zuschauereingang erhältlich und auszufüllen.  
 
VORBEREITUNGSPLÄTZE 
Es stehen 3 Vorbereitungs-/Abreiteplätze zur Verfügung. Die Reithalle (max. 12 Reiter) 
ausschließlich für die Dressurreiter. Der Vorbereitungsplatz mit den Hindernissen (max. 12 
Reiter) ausschließlich für die Springreiter und darüberhinaus ein Abreiteplatz (max. 12 Reiter) 
für die dressurmäßige Arbeit bzw. das lösen.  
 
Auf den Abreiteplätzen ist der gem. CoronaSchVO vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 m 
zwingend einzuhalten.  
 
PARCOURBESICHTIGUNG 
Die Parcoursbesichtigung in allen Springprüfungen erfolgt „zu Fuß“ unter Einhaltung des 
vorgeschriebenen Mindestabstandes (1,5 m); es sei denn in der Zeiteinteilung ist eine 
Parcoursbesichtigung „zu Pferd“ vorgesehen.  
 
SIEGEREHRUNG  
In allen LP/Abt. gibt es eine Siegerehrung für die an 1.-3. St. platz. Teilnehmer direkt im 
Anschluss an die Prüfung. Die an 1.-3. St. platzierten Teilnehmer erhalten am Einritt ihre 
Schleife. 
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MELDESTELLE  
Die Meldestelle ist „kontaktlos“ und wie folgt erreichbar:  
 
Telefon  0176/ 43293389  
Online   https:/ /my.equi-score.com/  
 
Die veröffentlichten Meldeschlüsse in der Zeiteinteilung (rot) sind unbedingt einzuhalten. Die 
Abrechnung bzw. das Gewinngeld wird vor Ort, einmalig, nach dem letzten Start des jeweiligen 
Reiters ausgezahlt. 
 
HYGIENEBESTIMMUNGEN  
Im Hinblick auf die Verhaltenspflichten im öffentlichen Raum, Personengruppen, Abstandsgebot 
und Mund-Nase-Bedeckung verweisen wir auf die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung - CoronaSchVO) in der zum 
Veranstaltungsdatum gültigen Fassung. Zuwiderhandlungen können behördlicherseits mit 
Bußgeldern geahndet werden und führen zum Ausschluss von der Veranstaltung. Bei unserer 
Veranstaltung heißt das:  
 

Auf dem Turnier ist ausdrücklich, der Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Sollte 
es in Ausnahmefällen nicht möglich sein, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen 
werden oder ein anderes wirksam schützendes Mittel eingesetzt werden.  
 
Das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes ist bei Unterschreiten des Mindestabstandes 
von 1,50 Meter und beim Betreten von geschlossenen Räumen sowie den 
Sanitäranlagen Pflicht.  

 
INFEKTIÖSE ANÄMIE  
Durch den am 31. März 2020 neu eingefügten § 3 a („Veranstaltungen mit Einhufern) der 
Verordnung zum Schutz gegen die Ansteckende Blutarmut der Einhufer (Einhufer-Blutarmut-
Verordnung) des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft sind Veranstalter dazu 
verpflichtet, Informationen über die teilnehmenden Pferde zu erfassen, aufzubewahren und bei 
Bedarf der zuständigen Behörde vorzulegen.  
Wir möchten Sie bitten, dass bei Startmeldung über Equi-Score der Informationspflicht direkt 
nachgekommen wird. Hierzu werden bei Startmeldung einmalig die Halterdaten der Pferde 
erfasst. Die gespeicherten Daten stehen Ihnen für zukünftige Turniere weiter zur Verfügung.  
 
Der Reit- und Fahrverein Sendenhorst e.V. bedankt sich für Ihre Teilnahme an den 
Sendenhorster Reitertagen 2020. Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und viel Erfolg! 
 

Alle Start- und Ergebnislisten finden Sie unter 
 

https://www.equi-score.com/ 
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